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Artikel III-167 (ex-Artikel 17)

(1) Durch Europäische Rahmengesetze können Mindestvorschriften zur Festlegung von

Straftaten und Strafen in Bereichen besonders schwerer Kriminalität mit grenzüberschreitender

Dimension genzüberschreitendem Bezug festgelegt werden, die der aus der Art oder den

Auswirkungen dieser Straftaten oder aus einem besonderen Bedürfnis, sie von gemeinsamen

Grundlagen ausgehend zu bekämpfen, resultiert.

Derartige Kriminalitätsbereiche sind: Terrorismus, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung

von Frauen und Kindern, illegaler Drogenhandel, illegaler Waffenhandel, Geldwäsche, Korruption,

Fälschung von Zahlungsmitteln, Computerkriminalität und organisierte Kriminalität.

Je nach den Entwicklungen der Kriminalität kann der Rat einen Europäischen Beschluss ein

Europäisches Gesetz erlassen, in dem andere die Kriterien dieses Absatzes erfüllende

Kriminalitätsbereiche bestimmt werden. Er beschließt einstimmig nach Zustimmung des

Europäischen Parlaments.

(2) Erweist sich die Angleichung strafrechtlicher Normen als unerlässlich für die wirksame

Durchführung der Politik der Union auf einem Gebiet, auf dem Harmonisierungsmaßnahmen

erfolgt sind, können durch ein Europäisches Rahmengesetz Mindestvorschriften für die Festlegung

von Straftaten und Strafen auf dem betreffenden Gebiet festgelegt werden.

Unbeschadet des Artikels [III-160] wird ein solches Rahmengesetz nach dem gleichen

Verfahren wie die in Unterabsatz 1 genannten Harmonisierungsmaßnahmen erlassen.

Durch die in diesem Rahmengesetz aufgeführten Straftaten sind zugleich die

Tätigkeitsbereiche der Unionsbehörden, die mit der Bekämpfung von Straftaten beauftragt sind,



begrenzt.
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